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§ 1 
Beitragserhebung 

 
Die Studierendenschaft der Hochschule Niederrhein erhebt von ihren Mitgliedern in jedem 
Studienhalbjahr (Semester) einen Beitrag zur finanziellen Deckung ihrer satzungsgemäßen 
Aufgaben. 
 

 
§ 2 

Beitragspflicht 
 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen alle Mitglieder der Studierendenschaft. Studierende, die von der 
Beitragspflicht ausgenommen sind, ergeben sich im Einzelnen aus den entsprechenden Bestimmungen 
der Einschreibungsordnung der Hochschule Niederrhein. 
 
(2) Die Beitragspflicht, und damit verbunden die Beitragsfälligkeit, entsteht mit jeder Einschreibung 
und mit jeder Rückmeldung. 
 
(3) Die Beiträge werden von der Hochschule Niederrhein kostenfrei für die Studierendenschaft erho-
ben. 
 
 

§ 3 
Höhe des Beitrags 

 
(1) Der Beitrag wird für das Wintersemester 2025/26 für jedes Mitglied auf 230,80 Euro festgesetzt. 
Er setzt sich wie folgt zusammen: 

a)  22,00 Euro Studierendenschaftsbeitrag, 

b)  208,80 Euro Beitrag für das Deutschlandsemesterticket. 

 
(2) Das Beitragsaufkommen muss in dem jeweiligen Haushaltsplan ungekürzt ausgewiesen sein. 
 
(3) Die Verfahrensweise im Hinblick auf eine Rückerstattung des unter Absatz 1 Satz 2 Buchstabe b 
genannten Beitrages wird im Einzelnen in der Semesterticketordnung geregelt. 
 
 

§ 4 
Zweckbestimmung 

 
(1) Die Beiträge dürfen nur zur Erfüllung studentischer Aufgaben nach Maßgabe der Satzung der 
Studierendenschaft verwendet werden. 
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§ 5 

Änderung und In-Kraft-Treten 
 
(1) Eine Änderung der Beitragsordnung bedarf der Mehrheit der Mitglieder des Studierendenparla-
ments. 
 
(2) Diese Beitragsordnung und spätere Änderungen tritt nach ihrer Verabschiedung durch das Studie-
rendenparlament und der Genehmigung durch das Rektorat der Hochschule Niederrhein einen Tag 
nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
(3) Diese Beitragsordnung sowie spätere Änderungen werden in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Hochschule Niederrhein veröffentlicht. 
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